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Änderungsvereinbarung 
 

zum Standardvertrag / Vertrag über den Zugang zur 

Teilnehmeranschlussleitung 

und 

zur Zusatzvereinbarung über den Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung 

über Schaltverteiler auf dem Hauptkabel und Kabelverzweiger auf dem 

Verzweigerkabel / Zusatzvereinbarung über den Zugang zur Teilnehmer-

anschlussleitung über Schaltverteiler und neu zu errichtende Kabelverzweiger 

sowie über die Umlegung von APL auf einen anderen Kabelverzweiger inner-

halb eines Anschlussbereiches 

 

über 

 

Vectoring außerhalb des Nahbereichs 

 

 

zwischen 

 

Kundenname 

KundenStrasse  KundenHausnummer 

 KundenPLZ  Kundenstadt 

 

– nachfolgend „KUNDE” – 

 

 

und der 

 

 

Telekom Deutschland GmbH 

Landgrabenweg 149 

53227 Bonn 

 

– nachfolgend „Telekom” – 

 

 

– nachfolgend gemeinsam „Vertragspartner” –  
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1 Präambel 

Zwischen den Vertragspartnern besteht ein Standardvertrag / Vertrag über den Zugang zur 

Teilnehmeranschlussleitung (TAL-Vertrag) gemäß des BNetzA-Beschlusses vom 

21.07.2020 sowie ggf. eine Zusatzvereinbarung über den Zugang zur 

Teilnehmeranschlussleitung über Schaltverteiler auf dem Hauptkabel und Kabelverzweiger 

auf dem Verzweigerkabel / Zusatzvereinbarung über den Zugang zur Teilnehmeranschluss-

leitung über Schaltverteiler und neu zu errichtende Kabelverzweiger sowie über die 

Umlegung von APL auf einen anderen Kabelverzweiger innerhalb eines Anschlussbereiches 

(ZV Schaltverteiler), welcher die Nutzung des Zugangs zur TAL mit verschiedenen 

Übertragungsverfahren regelt. 

 

Nach Beschluss der Bundesnetzagentur im Verfahren zur Änderung der TAL-Regulierungs-

verfügung BK 3d-12/131 bzw. BK 3g-15/004 kann die Telekom in ihrem Netz das Übertra-

gungsverfahren H20 für sich und ihre Wholesalekunden in Kabelverzweigern (KVz) außer-

halb des Hauptverteiler-Nahbereichs, also in den KVz, die sich außerhalb einer Hauptkabel-

länge von maximal 550 m um den Standort des Hauptverteilers (HVt) befinden, zulassen. 

Dieses Übertragungsverfahren ist für den Einsatz der sog. Vectoring-Technik im KVz erfor-

derlich. 

 

Die Vectoring-Technik vermindert das Übersprechen zwischen verschiedenen Doppeladern 

in einem Kupferkabel. Dies erfolgt, indem die Einspeisung am Modem und DSLAM bzw. 

MSAN unter Berücksichtigung der Einspeisung auf den anderen Doppeladern des Kupfer-

kabels erfolgt. Hieraus resultieren Ausschlüsse für die Nutzung der Doppeladern im gleichen 

Kupferkabel für die VDSL- bzw. Vectoring-Übertragungsverfahren. 

 

Um den Einsatz dieser Vectoring-Technik für die Telekom und ihre Wholesalekunden im 

KVz zu ermöglichen, schließen die Vertragspartner die vorliegende Änderungsvereinbarung 

bezüglich des TAL-Vertrages und der ZV Schaltverteiler. 

 

Die Regelungen des TAL-Vertrages sowie der ggf. abgeschlossenen ZV Schaltverteiler blei-

ben unberührt, soweit diese Vereinbarung keine Änderungen oder Ergänzungen enthält. Als 

Änderung und Ergänzung des Schaltverteilervertrages gilt insoweit insbesondere auch die 

Einführung der nachstehenden Verweigerungs- und Kündigungsregelungen für Schaltver-

teiler. 

2 Nutzung des Übertragungsverfahrens 

Für die Nutzung von Vectoring führt die Telekom das neue Übertragungsverfahren H20 ein. 

Dieses Übertragungsverfahren darf KUNDE nach Abschluss dieser Änderungsvereinbarung 

unter den unten festgelegten Rahmenbedingungen und unter Beachtung der Liste der zuge-

lassenen Übertragungsverfahren, insbesondere des entsprechenden Prüfberichts Nr. 8, nut-

zen. 

 

Das Übertragungsverfahren H20 ist ausschließlich für den Einsatz auf KVz-TAL der Pro-

duktvariante CuDA 2Dr mit hochbitratiger Nutzung zugelassen. 

Die Liste der zugelassenen Übertragungsverfahren im Extranet wird durch die Telekom mit 

einem entsprechenden Hinweis ergänzt. 
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KUNDE kann die KVz-TAL, CuDA 2Dr zur hochbitratigen Nutzung, mit dem Übertra-

gungsverfahren H20 über WITA-Dialog- und -Orderschnittstelle bestellen und nach Bereit-

stellung nutzen. Die Telekom und KUNDE nutzen hierzu die Orderschnittstelle Versionen 

V6.1, V7.1 oder V8.0 (oder darauf aufbauende) für die Übermittlung und Abwicklung der 

Bereitstellungsaufträge. 

 

Das Übertragungsverfahren H20 darf an einem Einspeisepunkt in ein Kabel des Kupfer-

netzes der Telekom an einem KVz, MFG oder SVt (im nachfolgenden allgemein nur KVz) 

nur von einem Netzbetreiber eingesetzt werden. Die Telekom prüft nicht regelmäßig oder 

im Rahmen einer Bereitstellung, ob ein unzulässiger Einsatz des Übertragungsverfahrens 

durch einen Anderen vorliegt. Sofern die Telekom im Rahmen einer Störungsbearbeitung 

von einem vertragswidrigen Gebrauch Kenntnis erlangt, ergreift sie entsprechende Maßnah-

men gegenüber dem Anderen gemäß der mit diesem bestehenden vertraglichen Regelungen. 

 

Alle KVz-TAL, die mit zulässigen Übertragungsverfahren mit Frequenzen bis höchstens 

2,2 MHz genutzt werden, bleiben von dieser Regelung unberührt. 

3 Verweigerung bei erstmaliger KVz-Erschließung wegen Nutzung der Vectoring-

Technik durch die Telekom 

3.1 Die Telekom kann die erstmalige Bereitstellung des Zugangs zum vollständig entbün-

delten Teilnehmeranschluss am KVz zur Nutzung von Frequenzen oberhalb von 

2,2 MHz verweigern, wenn sie 

a) den KVz mit DSL-Technik erschlossen hat, welche das Angebot von Anschlüssen 

unter Nutzung des VDSL2-Vectorings gemäß ITU-T G.993.5 (VDSL2-Vectoring-

Technik) ermöglicht, und dies in der Vectoring-Liste eingetragen ist oder wenn die 

Telekom diesen Standort von einem anderen Standort mitversorgt und diesen ande-

ren Standort mit DSL-Technik erschlossen hat, welche das Angebot von Anschlüs-

sen unter Nutzung der VDSL2-Vectoring-Technik ermöglicht, und dies in der Vec-

toring-Liste eingetragen ist, 

b) KUNDE auf die Angebotsaufforderung für die Kollokation am KVz hin und vor 

der Angebotserstellung selbst über die nach der Vectoring-Liste bestehende oder 

beabsichtigte Erschließung mit VDSL2-Vectoring-Technik informiert hatte und 

c) KUNDE den Bitstrom-Zugang zu ihrer VDSL2-Vectoring-Technik zu den im ent-

sprechenden Standardangebot geregelten Bedingungen anbietet. 

  



TAL-Änderungsvereinbarung über Vectoring 

Änderungsvereinbarung Stand: 21.07.2020 Seite 4 

Vectoring TAL_ÄV_Vectoring_a.docx 

3.2 Die Telekom kann die erstmalige Bereitstellung des Zugangs zum vollständig entbün-

delten Teilnehmeranschluss an einem KVz zur Nutzung von Frequenzen oberhalb von 

2,2 MHz auch dann verweigern, wenn sie 

a) beabsichtigt, den KVz mit DSL-Technik zu erschließen, welche das Angebot von 

Anschlüssen unter Nutzung der VDSL2-Vectoring-Technik ermöglicht, und dies 

in der Vectoring-Liste eingetragen ist oder wenn die Telekom diesen Standort von 

einem anderen Standort mitversorgen will und beabsichtigt, diesen anderen Stand-

ort mit DSL-Technik zu erschließen, welche das Angebot von Anschlüssen unter 

Nutzung der VDSL2-Vectoring-Technik ermöglicht, und dies in der Vectoring-

Liste eingetragen ist, 

b) KUNDE auf die Angebotsaufforderung für die Kollokation am KVz hin und vor 

der Angebotserstellung selbst über die nach der Vectoring-Liste beabsichtigte Er-

schließung mit VDSL2-Vectoring-Technik informiert hatte und 

c) KUNDE den Bitstrom-Zugang zu ihrer VDSL2-Vectoring-Technik zu den im ent-

sprechenden Standardangebot geregelten Bedingungen anbietet. 

 

3.3 Die Telekom wird für den Fall, dass die Prüfung ergibt, dass die Telekom bereits als 

Erstversorger VDSL-Vectoring betreibt, mitversorgt oder binnen eines Jahres betrei-

ben oder mitversorgen will, KUNDE innerhalb von zehn Werktagen mit dem Vordruck 

gemäß Anlage – Vordrucke zu dieser Änderungsvereinbarung und unter Beifügung 

eines Auszuges aus der Vectoring-Liste mitteilen, dass sie aufgrund des Vorliegens 

einer Erstversorgernutzung die Erschließung gemäß Ziffer 3.1 oder 3.2 verweigert und 

dass die weitere Behandlung der Angebotsanforderung im Rahmen des in Ziffer 10 

beschriebenen Nachweisverfahrens erfolgt. Soweit KUNDE gemäß Ziffer 6 dieser Än-

derungsvereinbarung erklärt hat, auf Übertragungsverfahren mit Frequenzen oberhalb 

von 2,2 MHz zu verzichten, oder diese Selbstbeschränkung innerhalb von fünf Werk-

tagen nach Eingang der Mitteilung der Telekom bei KUNDE nachholt, findet kein 

Nachweisverfahren statt bzw. wird das Nachweisverfahren beendet. 

 

Die Telekom wird für den Fall, dass die Prüfung ergibt, dass die Telekom noch nicht 

als Erstversorger VDSL-Vectoring betreibt oder mitversorgt oder binnen eines Jahres 

betreiben oder mitversorgen will, die weitere Klärung der Angebotserstellung vorneh-

men und im Falle der Bereitstellung des Zugangs dessen Erstversorgung dokumen-

tieren. Weitere Anfragen anderer TAL-Vertragspartner wird die Telekom bis zum Zeit-

punkt des Ablaufs der Angebotsannahmefrist zurückstellen und anschließend in Ab-

hängigkeit von der Reaktion von KUNDE bearbeiten. 
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4 Verweigerung bei erstmaliger KVz-Erschließung und Nutzung der Vectoring-

Technik durch einen Dritten 

4.1 Die Telekom verweigert die erstmalige Bereitstellung des Zugangs zum vollständig 

entbündelten Teilnehmeranschluss an einem KVz zur Nutzung von Frequenzen ober-

halb von 2,2 MHz, wenn 

a) ein anderer Zugangsnachfrager (Geschützter) den KVz mit DSL-Technik erschlos-

sen hat, welche das Angebot von Anschlüssen unter Nutzung der VDSL2-Vecto-

ring-Technik ermöglicht, und dies in der Vectoring-Liste eingetragen ist oder wenn 

der Geschütze diesen Standort von einem anderen Standort mitversorgt und diesen 

anderen Standort mit DSL-Technik erschlossen hat, welche das Angebot von An-

schlüssen unter Nutzung der VDSL2-Vectoring-Technik ermöglicht, und dies in 

der Vectoring-Liste eingetragen ist, 

b) die Telekom KUNDE auf die Angebotsaufforderung für die Kollokation am KVz 

hin und vor der Angebotserstellung selbst über die nach der Vectoring-Liste beste-

hende oder beabsichtigte Erschließung mit VDSL2-Vectoring-Technik durch den 

Geschützten informiert hatte und 

c) der Geschützte anderen Zugangsnachfragern den Bitstrom-Zugang zu seiner 

VDSL2-Vectoring-Technik zu Bedingungen anbietet, die im Wesentlichen den Re-

gelungen des Standardangebotes entsprechen. Dieses Angebot muss der Geschütz-

te im Amtsblatt der BNetzA oder auf seiner Internetseite veröffentlichen. Im letzten 

Fall muss der Geschützte der BNetzA die Veröffentlichung unter Angabe der exak-

ten Internetadresse anzeigen. 

 

4.2 Die Telekom verweigert die erstmalige Bereitstellung des Zugangs zum vollständig 

entbündelten Teilnehmeranschluss an einem KVz zur Nutzung von Frequenzen ober-

halb von 2,2 MHz auch dann, wenn 

a) der Geschützte beabsichtigt, den KVz mit DSL-Technik zu erschließen, welche das 

Angebot von Anschlüssen unter Nutzung der VDSL2-Vectoring-Technik ermög-

licht, und dies in der Vectoring-Liste eingetragen ist oder wenn der Geschützte 

diesen Standort von einem anderen Standort mitversorgen will und beabsichtigt, 

diesen anderen Standort mit DSL-Technik zu erschließen, welche das Angebot von 

Anschlüssen unter Nutzung der VDSL2-Vectoring-Technik ermöglicht, und dies 

in der Vectoring-Liste eingetragen ist, 

b) die Telekom KUNDE auf die Angebotsaufforderung für die Kollokation am KVz 

hin und vor der Angebotserstellung selbst über die nach der Vectoring-Liste beab-

sichtigte Erschließung mit VDSL2-Vectoring-Technik informiert hatte und 

c) der Geschützte anderen Zugangsnachfragern den Bitstrom-Zugang zu seiner 

VDSL2-Vectoring-Technik zu Bedingungen anbietet, die im Wesentlichen den Re-

gelungen des Standardangebotes entsprechen. Dieses Angebot muss der Geschütz-

te im Amtsblatt der BNetzA oder auf seiner Internetseite veröffentlichen. Im letzten 

Fall muss der Geschützte der BNetzA die Veröffentlichung unter Angabe der exak-

ten Internetadresse anzeigen. 
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4.3 Die Telekom wird für den Fall, dass die Prüfung ergibt, dass bereits ein Geschützter 

als Erstversorger VDSL-Vectoring betreibt, mitversorgt oder binnen eines Jahres be-

treiben oder mitversorgen will, KUNDE innerhalb von zehn Werktagen mit dem Vor-

druck gemäß Anlage – Vordrucke zu dieser Änderungsvereinbarung und unter Beifü-

gung eines Auszuges aus der Vectoring-Liste mitteilen, dass sie aufgrund des Vorlie-

gens einer Erstversorgernutzung die Erschließung gemäß Ziffer 4.1 oder 4.2 verwei-

gert und dass die weitere Behandlung der Angebotsanforderung im Rahmen des in 

Ziffer 10 beschriebenen Nachweisverfahrens erfolgt. Soweit KUNDE gemäß Ziffer 6 

dieser Änderungsvereinbarung erklärt hat, auf Übertragungsverfahren mit Frequenzen 

oberhalb von 2,2 MHz zu verzichten, oder diese Selbstbeschränkung innerhalb von 

fünf Werktagen nach Eingang der Mitteilung der Telekom bei KUNDE nachholt, fin-

det kein Nachweisverfahren statt bzw. wird das Nachweisverfahren beendet. 

 

Die Telekom wird für den Fall, dass die Prüfung ergibt, dass noch kein Geschützter als 

Erstversorger VDSL-Vectoring betreibt oder mitversorgt oder binnen eines Jahres be-

treiben oder mitversorgen wird, die weitere Klärung der Angebotserstellung vorneh-

men und im Falle der Bereitstellung des Zugangs dessen Erstversorgung dokumentie-

ren. Weitere Anfragen anderer TAL-Vertragspartner wird die Telekom bis zum Zeit-

punkt des Ablaufs der Angebotsannahmefrist zurückstellen und anschließend in Ab-

hängigkeit von der Reaktion von KUNDE bearbeiten. 

 

4.4 Die Telekom wird ihre erstmalige Erschließung des Zugangs zum vollständig entbün-

delten Teilnehmeranschluss an einem KVz zur Nutzung von Frequenzen oberhalb von 

2,2 MHz unterlassen, wenn die Voraussetzungen gemäß Ziffer 4.1 oder 4.2 für einen 

Geschützten greifen und die Telekom daher einem dritten Zugangsnachfrager zu Guns-

ten des Geschützten den Zugang verweigern dürfte. 

Dies gilt nicht, wenn die Telekom gemäß Ziffer 7 den Zugang des Geschützten kündi-

gen kann. 

5 Nichtausbau 

Falls die Telekom die Löschung einer bestehenden oder beabsichtigten Erschließung vor-

nimmt, lebt die Zugangsverpflichtung an diesem KVz-Standort wieder auf. 

6 Selbstbeschränkung durch KUNDE 

KUNDE kann auf die Nutzung von Übertragungsverfahren mit Frequenzen oberhalb 

2,2 MHz mit der Angebotsanforderung verzichten. 

 

Hierzu schränkt KUNDE im Bemerkungsfeld der Angebotsanforderung die Nutzung für den 

begehrten Zugang ausschließlich auf Übertragungsverfahren ein, die den geltenden techni-

schen Festlegungen für die Systemkonfiguration und Regelungen zum Netzausbau (insbe-

sondere die Prüfberichte Nr. 1, 3, 5) entsprechen und mit einer Frequenz von höchstens 

2,2 MHz arbeiten (Text im Bemerkungsfeld: Verzicht auf Übertragungsverfahren mit Fre-

quenzen oberhalb 2,2 MHz). Die Telekom wird in diesem Fall von einer Verweigerung ge-

mäß Ziffer 3 oder 4 absehen und die Angebotsbearbeitung gemäß TAL-Vertrag fortsetzen. 
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Im Falle des Verzichts wird KUNDE 

• an diesem Standort KVz-TAL nur mit Übertragungsverfahren, die Frequenzen bis 

höchstens 2,2 MHz haben, nutzen, 

• sicherstellen, dass an diesem Zugang zum KVz keinesfalls Übertragungsverfahren 

zum Einsatz kommen, die Frequenzen oberhalb 2,2 MHz haben. 

7 Änderungskündigung der KVz-Kollokation und Kündigung der KVz-TAL we-

gen Nutzung von Vectoring-Technik durch die Telekom 

7.1 Die Telekom kann die Überlassung eines Zugangs zum vollständig entbündelten Teil-

nehmeranschluss an einem KVz zur Nutzung von Frequenzen oberhalb von 2,2 MHz 

kündigen und die Bereitstellung solcher Zugänge verweigern, wenn sie 

a) den KVz mit DSL-Technik erschlossen hat, welche das Angebot von Anschlüssen 

unter Nutzung der VDSL2-Vectoring-Technik ermöglicht, 

b) die Möglichkeit der Zugangskündigung und -verweigerung mindestens ein Jahr im 

Voraus angekündigt und dies gegenüber der Vectoring-Liste angezeigt hatte und 

bei dieser Ankündigung die in Ziffer 7.2 genannten Voraussetzungen vorlagen und 

c) KUNDE den Bitstrom-Zugang zu ihrer VDSL2-Vectoring-Technik zu den im ent-

sprechenden Standardangebot geregelten Bedingungen anbietet. 

 

7.2 Im Zeitpunkt der Vorankündigung müssen 

a) sowohl ein KVz-Alternativprodukt als auch ein Bitstrom-Zugang zu ihrer VDSL2-

Vectoring-Technik gemäß den im entsprechenden Standardangebot geregelten Be-

dingungen vorliegen, 

b) die Telekom im Gebiet der zum KVz zugehörigen Ortsnetzkennzahl eine größere 

Anzahl von KVz mit VDSL2-Vectoring-Technik erschlossen haben als KUNDE 

mit VDSL2- oder VDSL2-Vectoring-Technik, wobei auch ein mit VDSL2-Vecto-

ring-Technik mitversorgter KVz als erschlossen gilt; die Telekom teilt KUNDE die 

konkrete Anzahl der durch KUNDE und durch die Telekom im betroffenen Orts-

netz in der vorbezeichneten Weise erschlossenen KVz mit, 

und 

c) mindestens 75 % der über den betreffenden KVz angeschlossenen Gebäude an 

mindestens einem zweiten, von den Kabeln der Telekom physisch getrennten, lei-

tungsgebundenen bidirektionalen öffentlichen Telekommunikationsnetz ange-

schlossen sein. Die Telekom bestätigt KUNDE mit der Vorankündigung ausdrück-

lich, dass für jeden in der Vorankündigung benannten KVz eine gebäudescharfe 

Überprüfung auf das Vorhandensein einer zweiten leitungsgebundenen Infrastruk-

tur vorgenommen und hierbei festgestellt wurde, dass die vorgenannte Vorausset-

zung erfüllt ist; entsprechende Nachweise wird die Telekom der BNetzA in einem 

eventuellen Nachweisverfahren gemäß Ziffer 10.2 vorlegen. 
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 Ein KVz-Bereich, der dieses Kriterium erfüllt, wird im Folgenden KNB-Gebiet 

genannt. Ein KVz-Bereich, der dieses Kriterium nicht erfüllt, wird im Folgenden 

Nicht-KNB-Gebiet genannt. Die Telekom weist die KNB- und Nicht-KNB-Ge-

biete in der jeweils aktuell gültigen Liste im Extranet aus. 

 

Sofern KUNDE den betreffenden KVz im Zeitpunkt der Bekanntgabe der vorge-

nannten Regulierungsverfügung im Amtsblatt der BNetzA mit DSL-Technik er-

schlossen oder zumindest die KVz-Kollokation bestellt hatte, kann die Telekom 

die Vorankündigung frühestens mit Wirkung zum 31.12.2016 erklären. 

 

7.3 Die in Ziffer 7.1 genannte Kündigung betrifft sowohl die Leistungsbeziehung über die 

Kollokation als auch die Leistungsbeziehungen der dort geschalteten KVz-TAL. Die 

Telekom wird die Änderungskündigung der KVz-Kollokation drei Monate vor dem 

Ablauf der einjährigen Vorankündigungsfrist zum Ende dieser Frist aussprechen. Die 

Kündigung der KVz-TAL erfolgt nach den allgemeinen Kündigungsregelungen des 

TAL-Vertrages frühestens zum Ablauf der Vorankündigungsfrist. Die Änderungskün-

digung der KVz-Kollokation bewirkt eine Nutzungsbeschränkung in der Weise, dass 

KUNDE ab Wirksamwerden der Änderungskündigung an dieser KVz-Kollokation die 

KVz-TAL nur noch mit Übertragungsverfahren, die Frequenzen bis höchstens 

2,2 MHz haben, nutzen darf. 

Die Kündigung der dort geschalteten KVz-TAL wirkt zum Kündigungstermin der Kol-

lokation. 

 

Sofern KUNDE den Vertrag über die Inanspruchnahme eines KVz-AP (KVz-AP-Ver-

trag) noch nicht abgeschlossen hat, übermittelt die Telekom mit der Vorankündigung 

das Vertragsangebot für den Bezug von KVz-AP. Letzteres kann KUNDE innerhalb 

von drei Monaten ab Vorankündigung annehmen. Zudem übermittelt die Telekom mit 

der Vorankündigung ein Angebot für das konkrete KVz-AP am von der Vorankündi-

gung betroffenen Standort. Die Angebotsannahme dieses Angebotes richtet sich nach 

den Regelungen des abgeschlossenen KVz-AP-Vertrages. 

 

Nimmt KUNDE die vorgenannten Angebote (bei Erstabschluss) oder das Angebot für 

den konkreten KVz-AP (nach Vertragsabschluss) innerhalb von drei Monaten nach 

Vorankündigung an, kündigt die Telekom spätestens drei Monate vor dem Migrations-

termin die Kollokation und die dort geschalteten KVz-TAL gemäß den allgemeinen 

Kündigungsregelungen des TAL-Vertrages mit Wirkung zu diesem abgestimmten Mi-

grationstermin. Die Telekom wird die Migration der bestehenden KVz-TAL auf das 

KVz-AP taggleich, wie im Anbieterwechselprozess, durchführen. Die Details für das 

Glasfaser-KVz-Zuführungskabel sind in Ziffer 12 dieser Vereinbarung geregelt. 

 

7.4 Die durch die Kündigung bei der Telekom anfallenden Kosten trägt die Telekom 

selbst. 
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7.5 Die Zugangskündigung und –verweigerung nach Ziffer 7.1 ist gegenüber KUNDE un-

zulässig, wenn KUNDE 

a) mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllt, nämlich 

aa) vor dem 10.04.2013 den KVz parallel zur Telekom mit DSL-Technik er-

schlossen hatte oder 

bb) wegen der Zugangskündigung oder -verweigerung eine staatliche oder aus 

staatlichen Mitteln gewährte Beihilfe ganz oder teilweise zurückerstatten 

müsste, 

und darüber hinaus 

b) innerhalb von drei Monaten nach der Vorankündigung gegenüber der Telekom er-

klärt hatte, dass die Voraussetzungen nach lit. a) aa) oder bb) vorliegen. 

 

7.6 Die Zugangskündigung und -verweigerung nach Ziffer 7.1 ist außerdem gegenüber 

KUNDE unzulässig, wenn dieser 

a) mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllt, nämlich 

aa) den betreffenden KVz am 11.09.2013 (Zeitpunkt der Bekanntgabe der Regu-

lierungsverfügung im Amtsblatt der BNetzA) mit DSL-Technik erschlossen 

oder zumindest die KVz-Kollokation bestellt hatte oder 

bb) den betreffenden KVz zu einem Zeitpunkt, zu dem die Voraussetzungen nach 

Ziffer 7.2 lit. c) noch nicht vorlagen, mit DSL-Technik erschlossen oder zu-

mindest die KVz-Kollokation bestellt hatte, 

und darüber hinaus 

b) innerhalb von drei Monaten nach der Vorankündigung gegenüber der Telekom er-

klärt hatte, dass die Voraussetzungen nach lit. a) aa) oder bb) vorliegen und er spä-

testens mit Ablauf der Vorankündigungsfrist die Voraussetzungen gemäß Zif-

fer 4.1 a) und c) erfüllen werde und 

c) letztere spätestens seit Ablauf der Vorankündigungsfrist tatsächlich erfüllt. 

8 Änderungskündigung der SVt-Kollokation bzw. eines mitversorgten KVz und 

Kündigung der SVt-TAL bzw. KVz-TAL wegen Nutzung von Vectoring-Technik 

8.1 Die Telekom kann die Überlassung eines Zugangs zum vollständig entbündelten Teil-

nehmeranschluss an einem Zugangspunkt, der zwischen HVt und KVz gelegen ist, 

oder an einem KVz, der über ein längeres Zuführungs- oder Querkabel erschlossen ist, 

zur Nutzung von Frequenzen oberhalb von 2,2 MHz kündigen und die Bereitstellung 

solcher Zugänge verweigern, wenn sie 

a) selber die von dem Zugangspunkt versorgten KVz oder die KVz, die über ein län-

geres Zuführungs- oder Querkabel erschlossen sind, jeweils mit Glasfaser anbin-

den und in einer Art ausbauen wird, die das Angebot von Anschlüssen unter Nut-

zung der VDSL2-Vectoring-Technik ermöglicht, 
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b) die Absicht der Zugangskündigung und -verweigerung gegenüber der Vectoring-

Liste mindestens 13 Monate im Voraus gemäß Geschäftsfall „Vorankündigung“ 

nach Ziffer 5 der Anlage angezeigt und die Möglichkeit der Zugangskündigung 

und –verweigerung mindestens ein Jahr im Voraus angekündigt hatte sowie bei 

dieser Ankündigung die in Ziffer 8.2 genannten Voraussetzungen vorlagen und 

c) KUNDE Bitstrom-Zugang zu ihrer VDSL2-Vectoring-Technik zu den hierüber er-

schlossenen Anschlüssen zu den im entsprechenden Standardangebot geregelten 

Bedingungen anbietet. 

 

8.2 Im Zeitpunkt der Vorankündigung gemäß Ziffer 8.1 müssen 

a) ein Bitstrom-Zugangsangebot der Telekom zu ihrer VDSL2-Vectoring-Technik 

gemäß den im entsprechenden Standardangebot geregelten Bedingungen vorliegen 

und 

b) die Summe aus der Leitungsdämpfung zwischen dem Zugangspunkt, der zwischen 

HVt und KVz gelegen ist, oder dem MFG, das den KVz versorgt, und dem betrof-

fenen KVz sowie der kleinsten Verzweigerkabeldämpfung der APL an dem betrof-

fenen KVz, wie sie in Voranfrage Online ermittelbar ist, mehr als 24 dB bei 1 MHz 

betragen. 

 

8.3 Die in Ziffer 8.1 genannte Kündigung betrifft sowohl die Leistungsbeziehung über die 

Kollokation als auch die Leistungsbeziehungen der dort geschalteten KVz-TAL. Die 

Telekom wird die Änderungskündigung der SVt-Kollokation bzw. der mitversorgten 

KVz-Kollokationen drei Monate vor dem Ablauf der einjährigen Vorankündigungs-

frist zum Ende dieser Frist aussprechen. Die Kündigung der KVz-TAL erfolgt nach 

den allgemeinen Kündigungsregelungen des TAL-Vertrages frühestens zum Ablauf 

der Vorankündigungsfrist. Die Änderungskündigung der SVt-Kollokation bzw. einer 

mitversorgten KVz-Kollokation bewirkt eine Nutzungsbeschränkung in der Weise, 

dass KUNDE ab Wirksamwerden der Änderungskündigung an dieser SVt-Kollokation 

in die Versorgungsbereiche der gekündigten KVz bzw. an dieser mitversorgten KVz-

Kollokation die KVz-TAL nur noch mit Übertragungsverfahren, die Frequenzen bis 

höchstens 2,2 MHz haben, nutzen darf. 

Die Kündigung der dort geschalteten KVz-TAL wirkt zum Kündigungstermin der 

Kollokation. 

Nimmt KUNDE das Bitstrom-Zugangsangebot der Telekom zu ihrer VDSL2-Vecto-

ring-Technik gemäß Ziffer 8.1 lit. c) und 8.2 lit. a) an, wirkt die Kündigung zum zwi-

schen der Telekom und KUNDE abgestimmten Termin der Anschlussmigration auf 

den Bitstromzugang. Die Abstimmung dieses Termins erfolgt bis spätestens vier Mo-

nate vor dem Kündigungstermin. 

KUNDE erteilt die Aufträge zum Produktgruppenwechsel (PGW) von der KVz-TAL 

auf das gewünschte Bitstrom-Zugangsprodukt der Telekom zu ihrer VDSL2-Vecto-

ring-Technik im Rahmen einer koordinierten Massenumschaltung frühestens 20 und 

spätestens 15 Arbeitstage vor dem vereinbarten Migrationstermin, nennt in allen Auf-

trägen als Kundenwunschtermin (KWT) den vereinbarten Migrationstermin und kenn-

zeichnet die Aufträge mit dem Projektkenner AEKVEC und dem Montagehinweis 

#massukvz#. 
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Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass von dem Zeitpunkt der frühesten mögli-

chen Auftragserteilung für das gewünschte Bitstrom-Zugangsprodukt der Telekom zu 

ihrer VDSL2-Vectoring-Technik bis zum Migrationstermin ein VDSL-Parallelbetrieb 

vom SVt bzw. SOL-Standort und vom KVz-Standort in das gleiche Verzweigernetz 

zustande kommt, welcher ggf. zu Beeinträchtigungen an den VDSL-TAL führt, steht 

es KUNDE frei, die betroffenen TAL in diesem Zeitraum bis zur Migration mit 

ADSL2+ zu betreiben. In diesem Fall verzichtet die Telekom darauf, dass KUNDE 

eine Leistungsmerkmaländerung (LMAE) von VDSL2 auf ADSL 2+ erteilt. 

 

8.4 Die durch die Kündigung oder Migration der Anschlüsse bei der Telekom anfallenden 

Kosten trägt die Telekom selbst. 

 

8.5 Die Telekom wird die Überlassung eines Zugangs zum vollständig entbündelten Teil-

nehmeranschluss an einem Zugangspunkt, der zwischen HVt und KVz gelegen ist, 

oder an einem KVz, der über ein längeres Zuführungs- oder Querkabel erschlossen ist, 

zur Nutzung von Frequenzen oberhalb von 2,2 MHz kündigen und die Bereitstellung 

solcher Zugänge verweigern, wenn ein Geschützter 

a) selber die von dem Zugangspunkt versorgten KVz oder die KVz, die über ein län-

geres Zuführungs- oder Querkabel erschlossen sind, jeweils mit Glasfaser anbinden 

und in einer Art ausbauen wird, die das Angebot von Anschlüssen unter Nutzung 

der VDSL2-Vectoring-Technik ermöglicht, 

b) die Absicht der Zugangskündigung und -verweigerung gegenüber der Vectoring-

Liste mindestens 13 Monate im Voraus gemäß Geschäftsfall „Vorankündigung“ 

nach Ziffer 5 der Anlage angezeigt und die Telekom im Auftrag des Geschützten 

die Möglichkeit der Zugangskündigung und –verweigerung mindestens ein Jahr im 

Voraus angekündigt hatte, sowie bei dieser Ankündigung die in Ziffer 8.6 genann-

ten Voraussetzungen vorlagen und 

c) anderen Unternehmen den Bitstrom-Zugang zu seiner VDSL2-Vectoring-Technik 

zu Bedingungen, die im Wesentlichen den Bedingungen des jeweils aktuellen, ge-

mäß § 23 TKG geprüften und veröffentlichten Standardangebotes der Telekom ent-

sprechen, anbietet. 

 

8.6 Im Zeitpunkt der Vorankündigung gemäß Ziffer 8.5 müssen 

a) ein Bitstrom-Zugangsangebot des Geschützten zu seiner VDSL2-Vectoring-Tech-

nik vorliegen, das im Wesentlichen den Bedingungen des jeweils aktuellen, gemäß 

§ 23 TKG geprüften und veröffentlichten Standardangebotes der Telekom ent-

spricht. Dieses muss im Amtsblatt der BNetzA oder auf den Internetseiten des Ge-

schützten veröffentlicht sein. Im Falle der Veröffentlichung auf den Internetseiten 

des Geschützten muss dieser die exakte Internetadresse gegenüber der BNetzA an-

gezeigt haben. 

b) und die Summe aus der Leitungsdämpfung zwischen dem Zugangspunkt, der zwi-

schen HVt und KVz gelegen ist, oder dem MFG, das den KVz versorgt, und dem 

betroffenen KVz sowie der kleinsten Verzweigerkabeldämpfung der APL an dem 

betroffenen KVz, wie sie in Voranfrage Online ermittelbar ist, mehr als 24 dB bei 

1 MHz betragen. 
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8.7 Die in Ziffer 8.5 genannte Kündigung betrifft sowohl die Leistungsbeziehung über die 

Kollokation als auch die Leistungsbeziehungen der dort geschalteten KVz-TAL. Die 

Telekom wird die Änderungskündigung der SVt-Kollokation bzw. der mitversorgten 

KVz-Kollokationen drei Monate vor dem Ablauf der einjährigen Vorankündigungs-

frist zum Ende dieser Frist aussprechen. Die Kündigung der KVz-TAL erfolgt nach 

den allgemeinen Kündigungsregelungen des TAL-Vertrages frühestens zum Ablauf 

der Vorankündigungsfrist. Die Änderungskündigung der SVt-Kollokation bzw. einer 

mitversorgten KVz-Kollokation bewirkt eine Nutzungsbeschränkung in der Weise, 

dass KUNDE ab Wirksamwerden der Änderungskündigung an dieser SVt-Kollokation 

in die Versorgungsbereiche der gekündigten KVz bzw. an dieser mitversorgten KVz-

Kollokation die KVz-TAL nur noch mit Übertragungsverfahren, die Frequenzen bis 

höchstens 2,2 MHz haben, nutzen darf. 

Die Kündigung der dort geschalteten KVz-TAL wirkt zum Kündigungstermin der 

Kollokation. 

Nimmt KUNDE das Bitstromangebot gemäß Ziffer 8.5 lit. c) und 8.6 lit. a) an, wirkt 

die Kündigung zum zwischen der Telekom, dem Geschützten und KUNDE abge-

stimmten Termin der Anschlussmigration auf den Bitstromzugang. Die Abstimmung 

dieses Termins erfolgt bis spätestens vier Monate vor dem Kündigungstermin. 

Der Geschützte erteilt die Aufträge zum Providerwechsel (PV) von der bestehenden 

KVz-TAL von KUNDE am SVt bzw. SOL-Standort auf eine KVz-TAL des Geschütz-

ten am gekündigten KVz im Rahmen einer koordinierten Massenumschaltung frühes-

tens 20 und spätestens 15 Arbeitstage vor dem vereinbarten Migrationstermin, nennt 

in allen Aufträgen als KWT den vereinbarten Migrationstermin und kennzeichnet die 

Aufträge mit dem Projektkenner AEKVEC und dem Montagehinweis #massukvz#. 

Soweit KUNDE der Geschützte ist, beauftragt er neue KVz-TAL für die gekündigten 

KVz frühestens mit einem KWT ab dem Tag nach dem vereinbarten Migrationstermin. 

 

8.8 Die durch die Kündigung oder Migration der betroffenen Anschlüsse bei der Telekom 

anfallenden Kosten trägt der Geschützte. 

 

8.9 Die Zugangskündigung und -verweigerung ist gegenüber KUNDE unzulässig, wenn 

dieser wegen der Zugangskündigung oder –verweigerung eine staatliche oder aus 

staatlichen Mitteln gewährte Beihilfe ganz oder teilweise zurückerstatten müsste und 

dies innerhalb von drei Monaten nach der Vorankündigung gegenüber der Telekom 

erklärt hat. 

 

8.10 Die Nutzung der Frequenzen bis 2,2 MHz am HVt und Schaltpunkt bleibt von den 

Regelungen nach Ziffer 8.1 bis 8.8 unberührt und ist bei der Einspeisung am KVz ge-

schützt. 

 

8.11 Die Vertragspartner sind sich darüber einig, dass in dem Zeitraum von 20 Arbeitstagen 

vor dem vereinbarten Migrationstermin bis zum Tag nach diesem Termin keine Neu-

bereitstellungen von VDSL-TAL oder Anbieterwechsel auf VDSL-TAL erfolgen kön-

nen. Daher wird KUNDE keine dementsprechenden Aufträge erteilen bzw. bereits vor-

handene Aufträge für diesen Zeitraum stornieren und stattdessen ein entsprechendes 

Bitstrom-Zugangsprodukt des Geschützten zu seiner VDSL2-Vectoring-Technik mit 

einem KWT frühestens einen Tag nach dem vereinbarten Migrationstermin bestellen. 

KUNDE kann jedoch ungeachtet der vorstehenden Einschränkung kündigen. 
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8.12 Die Bestimmungen nach Ziffer 8.5 bis 8.11 gelten entsprechend in Ansehung von An-

schlüssen der Telekom, die diese über zwischen HVt und KVz gelegene Einspeise-

punkte oder über KVz, sofern diese über ein längeres Zuführungs- oder Querkabel er-

schlossen sind, versorgt. 

9 Vectoring-Liste 

9.1 Grundsätze 

Die Telekom hat für die Führung der Vectoring-Liste ein Datenschutzkonzept erstellt und 

mit der BNetzA abgestimmt. Dieses wird von der BNetzA fortlaufend überwacht. 

 

Die listenführende Stelle bei der Telekom führt die Vectoring-Liste, in der die bestehenden 

und die innerhalb eines Jahres nach Eingang einer Anzeige beabsichtigten Erschließungen 

von KVz mit VDSL2-Vectoring-Technik eingetragen sind (Vectoring-Liste). 

 

Anzeigen zu Vectoring-Ausbauplanungen werden grundsätzlich frühestens am Werktag 

nach Eingang der Anmeldung bearbeitet, um sicherzustellen, dass ggf. taggleich eingehende 

Anmeldungen für den gleichen KVz ordnungsgemäß entsprechend Ziffer 9.3.1 Abs. 3 bear-

beitet werden. 

 

Die Telekom und KUNDE sowie Dritte können bestehende und beabsichtigte Erschließun-

gen im Sinne von Abs. 2 jederzeit anzeigen. Die Anzeigen erfolgen zur Verhinderung von 

Missbrauch per E-Mail in verschlüsselter Form nach Standard S/MIME, PGP oder SSL über 

zertifizierte Postfächer. Auf jede an das Postfach „Vectoringliste@telekom.de“ gesendete 

E-Mail erhält KUNDE unmittelbar nach Eingang bei der listenführenden Stelle bei der 

Telekom eine automatisch erzeugte Empfangsbestätigung per E-Mail, welche die Angabe 

von Sende- und Empfangsadresse, den Betreff der Ursprungsmail, die Uhrzeit der Übermitt-

lung und den Hinweis auf die erfolgreiche Übermittlung sowie die Kopie der eingegangenen 

E-Mail enthält. Die erforderlichen Prozesse zu Administration und Zertifizierung der Postfä-

cher sowie die jeweils vorgesehenen Formate für Anzeigen in Bezug auf die Vectoring-Liste 

sind in der Anlage zu dieser Vereinbarung beschrieben. Die ausschließlich zu verwendenden 

Dateiformate für Anmeldungen und Fertigmeldungen sind im Extranet der Telekom hinter-

legt. 

9.2 Dokumentation der realisierten Vectoring-Ausbaugebiete 

Die Telekom veröffentlicht in der Vectoring-Liste im Extranet den realisierten Vectoring-

Ausbau (inklusive mitversorgte Standorte) der Telekom oder eines anderen TAL-Vertrags-

partners. Die Telekom wird jeweils zur Monatsmitte eine aktualisierte Fassung dieses Teils 

der Vectoring-Liste im Extranet veröffentlichen. Diese Liste führt im Dateinamen jeweils 

das Datum ihrer Erstellung. Zur Anzeige fertig gestellter Vectoring-Ausbauten nutzt die an-

zeigende Partei die Datei mit dem im Extranet vorgegebenen Dateiformat: „Eingabeformat 

realisierter Vectoring-Ausbau“. 
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Die listenführende Stelle bei der Telekom trägt auf Basis der Anzeige folgende Informatio-

nen in der Vectoring-Liste ein: 

• ONKZ 

• Anschlussbereich 

• KVz-ID 

• Termin der Realisierung des Vectoring-Ausbaus 

• Name des Vectoring-Betreibers (Telekom oder TAL-Vertragspartner) 

9.3 Dokumentation der geplanten Vectoring-Ausbaugebiete 

Die listenführende Stelle bei der Telekom trägt die von der Telekom, von KUNDE oder von 

Dritten beabsichtigten Erschließungen (inklusive mitversorgte Standorte) in die Vectoring-

Liste ein. Der jeweils Anzeigende nutzt zur Anzeige die Datei mit dem im Extranet vorge-

gebenen Dateiformat: „Eingabeformat geplanter Vectoring-Ausbau“. 

 

Die listenführende Stelle bei der Telekom trägt auf Basis der Anzeige folgende Informatio-

nen in der Vectoring-Liste ein: 

• ONKZ 

• Anschlussbereich 

• KVz-ID 

• Termin des Eingangs der Anzeige 

• Termin des geplanten Vectoring-Ausbaus 

• Name des Vectoring-Betreibers (Telekom oder TAL-Vertragspartner) 

• ggf. weitere Informationen (z.B. Ablauf von Sperrfristen, Name von weiteren Anzei-

gern und Datum der Anzeige) 

 

Die listenführende Stelle bei der Telekom veröffentlicht diese Eintragung nur in den nach-

stehend beschriebenen Fällen. 

 

9.3.1 Die listenführende Stelle bei der Telekom nimmt die Eintragung nicht vor, wenn 

a) die Anzeige nach den Vorgaben dieser Änderungsvereinbarung unvollständig ist, 

b) in der Vectoring-Liste bereits eine Erschließung oder die Absicht einer Erschlie-

ßung eingetragen ist, 

c) ein Vectoring-Schutz wegen eines Bestandsschutzes für bestehende DSL-Tech-

nik ausgeschlossen ist, die eine Nutzung mit Frequenzen oberhalb von 2,2 MHz 

umfasst, es sei denn, der Anzeigende hat eine nachträgliche Zugangsverweige-

rung nach Ziffer 7.1 lit. b), Ziffer 8.1 lit. b) oder Ziffer 8.5 lit. b) angekündigt, 
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d) vor dem Tag der Anzeige 

i. die Telekom die Erschließung des KVz mit DSL-Technik innerhalb von 

längstens sechs Monaten geplant und hierfür die straßen- und wegerechtliche 

Genehmigung für die Erschließung des KVz beantragt bzw. den für die Er-

schließung erforderlichen Tiefbau bei einem externen Unternehmen beauf-

tragt hat oder 

ii. ein Dritter eine wirksame Angebotsaufforderung für den KVz abgegeben hat, 

wobei die beabsichtigte Nutzung durch die Telekom oder den Dritten Frequen-

zen oberhalb von 2,2 MHz umfasst, 

e) die öffentliche Hand der BNetzA angezeigt hat, dass für die Erschließung des 

KVz mit DSL-Technik eine staatliche oder aus staatlichen Mitteln gewährte Bei-

hilfe vergeben worden ist, dass im zugehörigen Interessenbekundungs- oder 

Markterkundungsverfahren keine beihilfefreie Ausbauabsicht für diesen KVz 

mitgeteilt worden ist, dass die dort abgefragte Ausbaufrist noch nicht abgelaufen 

ist und die BNetzA eine Eintragung untersagt hat, 

f) die Eintragung der listenführenden Stelle bei der Telekom durch die BNetzA un-

tersagt ist, 

g) der Telekom oder einem anderen TAL-Vertragspartner wegen einer noch laufen-

den Sanktion die Eintragung einer Erschließungsabsicht untersagt ist, 

h) KUNDE die Änderungsvereinbarung Vectoring nicht abgeschlossen hat, 

i) die Zertifizierung des E-Mail-Postfachs nicht erfolgreich abgeschlossen wurde 

und KUNDE somit auch nicht in der Vectoring-Liste administriert werden konn-

te, 

j) der KVz vom anzeigenden Netzbetreiber bereits zu einem früheren Zeitpunkt er-

folgreich zur Erschließung angemeldet worden ist, 

k) sich der KVz im Nahbereich 550 m befindet, 

l) der KVz keinen eigenen Verzweigerkabelbereich hat, es sei denn, bei dem KVz 

handelt es sich um einen SVt, 

m) der KVz bereits im Rahmen eines SOL-Konzeptes (einschließlich SVt) mitver-

sorgt wird oder zur Erschließung angemeldet ist und die Erschließung im Rah-

men einer Mitversorgung erfolgen wird, wobei die Summe aus der Leitungs-

dämpfung zwischen dem SOL-KVz (einschließlich SVt) und dem mitversorgten 

KVz sowie der kleinsten Verzweigerkabeldämpfung der APL an dem mitver-

sorgten KVz, wie sie in Voranfrage Online ermittelbar ist, nicht mehr als 42 dB 

bei 1 MHz beträgt, es sei denn, die Anmeldung erfolgt im Rahmen einer Voran-

kündigung nach Ziffer 8.1 bzw. 8.5, oder 

n) der KVz nicht vorhanden ist. 
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Sofern KUNDE einen KVz erschließen möchte und hierbei nicht auf die Nutzung 

von Frequenzen oberhalb 2,2 MHz verzichten möchte, wird er vor Angebotsauffor-

derung für den Zugang zum KVz die geplante Erschließung zur Eintragung in der 

Vectoring-Liste anmelden und die positive Rückmeldung der erfolgten Eintragung 

abwarten. 

 

Sofern Anzeigen taggleich eingehen, ist die Anzeige vorrangig, die den früheren Er-

schließungstermin enthält. Falls auch der Erschließungstermin übereinstimmt, erhält 

derjenige den Vorrang, der im betreffenden Ortsnetz eine größere Anzahl an KVz 

mit VDSL2-Vecoring erschlossen und die Vornahme der Erschließung angezeigt hat 

oder deren Erschließung für die nächsten zwölf Monate angezeigt hat. Für den Fall, 

dass auch diese Anzahl gleich ist, wird die Entscheidung in einem Losverfahren bei 

der BNetzA herbeigeführt. Die listenführende Stelle bei der Telekom wird der 

BNetzA die ihr hierzu vorliegenden Daten und Unterlagen zur Verfügung stellen. 

 

9.3.2 Lehnt die listenführende Stelle bei der Telekom die Eintragung einer Anzeige ab, 

unterrichtet sie hierüber innerhalb von drei Werktagen die beteiligten Unternehmen 

(KUNDE und ggf. den Dritten) sowie die BNetzA. Die listenführende Stelle bei der 

Telekom fügt der Unterrichtung in allen Fällen der Ziffer 9.3.1 eine schriftliche Be-

gründung und in den Fällen unter Ziffer 9.3.1 lit. b), c), e), j), k), l) und m) zusätzlich 

einen entsprechenden Auszug aus der Vectoring-Liste bei. 

Die listenführende Stelle bei der Telekom wird KUNDE über die in die Vectoring-

Liste eingetragene Ausbauplanung informieren, indem sie KUNDE den um die Pla-

nung ergänzten vollständigen Auszug aus der Vectoring-Liste übermittelt, welcher 

alle von KUNDE für die betroffene ONKZ angemeldeten und eingetragenen geplan-

ten Erschließungen beinhaltet. 

 

9.3.3 Die Eintragung einer bestehenden Erschließung löscht die listenführende Stelle bei 

der Telekom, wenn 

a) der Anzeigende seine Anzeige widerruft, 

b) die Telekom das Wirksamwerden von Zugangskündigung oder –verweigerung 

gemäß Ziffer 7 anzeigt, 

c) die BNetzA die Eintragung für unwirksam erklärt, 

d) die Telekom oder ein Dritter eine bestehende Kollokation übernimmt, 

e) der KVz verlegt wird, mit einem anderen KVz zusammengelegt wird oder weg-

fällt, 

f) Fehleintragungen vorliegen 

oder 

g) Betriebseinstellungen von KUNDE vorliegen. 

 

9.3.4 Löscht die listenführende Stelle bei der Telekom die Eintragung einer bestehenden 

Erschließung auf Grund eines Widerrufs, ergeben sich die in Ziffer 11.5 beschriebe-

nen Konsequenzen. 
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9.3.5 Die Eintragung einer beabsichtigten Erschließung löscht die listenführende Stelle bei 

der Telekom, wenn 

a) der Eingetragene die Vornahme der Erschließung anzeigt, 

b) der Anzeigende seine Anzeige widerruft, 

c) der angezeigte Erschließungstermin abgelaufen ist, 

d) die BNetzA die Eintragung für unwirksam erklärt, 

e) die Telekom oder ein Dritter eine bestehende Kollokation übernimmt, 

f) der KVz verlegt wird, mit einem anderen KVz zusammengelegt wird oder weg-

fällt, 

g) Fehleintragungen vorliegen, 

h) Betriebseinstellungen von KUNDE vorliegen. 

 

Macht ein Anzeigender im sich abzeichnenden Fall von Satz 1 lit. c) mit entspre-

chenden Unterlagen möglichst frühzeitig, jedoch spätestens einen Werktag vor dem 

geplanten Erschließungstermin, bei der listenführenden Stelle bei der Telekom gel-

tend, er habe eine Verzögerung der Erschließung nicht zu vertreten, legt die listen-

führende Stelle bei der Telekom vor einer Löschung den Fall der BNetzA zur Ent-

scheidung vor. Die listenführende Stelle bei der Telekom ändert den Erschließungs-

termin in der Vectoring-Liste vorläufig auf den von KUNDE angegebenen neuen 

Erschließungstermin ab und vermerkt die vorgelegte Verzögerungsmeldung. Soweit 

die BNetzA die Verzögerungsgründe akzeptiert und einer Verschiebung des geplan-

ten Ausbautermins zustimmt, vermerkt die listenführende Stelle bei der Telekom die 

Entscheidung der BNetzA in der Vectoring-Liste. In diesem Fall fällt keine Vertrags-

strafe wegen Nichtausbau gemäß Ziffer 11 dieser Vereinbarung an. 

 

9.3.6 Löscht die listenführende Stelle bei der Telekom die Eintragung einer beabsichtigten 

Erschließung, ergeben sich die in Ziffer 11.6 beschriebenen Konsequenzen. 

 

9.3.7 Weigert sich die listenführende Stelle bei der Telekom entgegen den o.g. Regelun-

gen, eine Eintragung vorzunehmen, kann die BNetzA die Vornahme der Eintragung 

anordnen. 

 

9.3.8 Die BNetzA kann eine bevorstehende Eintragung untersagen, wenn 

a) die Eintragung gegen die Bestimmungen in Ziffer 9.3.1 lit. a), b), c), d) oder g) 

verstoßen würde, 
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b) der Anzeigende die Bedingungen für einen Schutz gegen eine Abweisung oder 

Kündigung gemäß den o.g. Regelungen nicht erfüllt; das ist u.a. dann der Fall, 

wenn 

aa) das erforderliche Bitstrom-Angebot des Anzeigenden zu seiner VDSL2-

Vectoring-Technik fehlt, 

bb) der Anzeigende die Bereitstellung eines Bitstrom-Angebots zu seiner 

VDSL2-Vectoring-Technik verweigert oder 

cc) das Bitstrom-Angebot des Anzeigenden zu seiner VDSL2-Vectoring-Tech-

nik nicht im Wesentlichen den Bedingungen des jeweils aktuellen, gemäß 

§ 23 TKG geprüften und veröffentlichten Standardangebotes der Telekom 

entspricht, 

c) es der angezeigten beabsichtigten Erschließung an einer Verankerung in einer 

verfestigten lokalen oder regionalen Erschließungsplanung fehlt oder 

d) für die Erschließung des KVz mit DSL-Technik eine staatliche oder aus staatli-

chen Mitteln gewährte Beihilfe genutzt werden soll und weder der Anzeigende 

im zugehörigen Interessenbekundungs- oder Markterkundungsverfahren eine 

beihilfefreie Ausbauabsicht mitgeteilt hatte, noch die dort abgefragte Ausbaufrist 

abgelaufen ist. Eine inhaltliche Prüfung der beihilferechtlichen Fördermaßnahme 

seitens der BNetzA erfolgt in diesem Zusammenhang nicht. 

 

9.3.9 Die BNetzA kann eine bestehende Eintragung für unwirksam erklären, wenn 

a) die Eintragung nach den Bestimmungen in Ziffer 9.3.1 nicht hätte vorgenommen 

werden dürfen, 

b) die Voraussetzungen für eine Löschung nach Ziffer 9.3.3 lit. a), b), d), e), f) oder 

g) oder nach Ziffer 9.3.5 lit. a), b), c), e), f), g) oder h) vorliegen, 

c) der Anzeigende die Bedingungen für einen Schutz gegen eine Abweisung oder 

Kündigung gemäß den o.g. Regelungen nicht erfüllt; das ist u.a. dann der Fall, 

wenn 

aa) das erforderliche Bitstrom-Angebot des Anzeigenden zu seiner VDSL2-

Vectoring-Technik fehlt, 

bb) der Anzeigende die Bereitstellung eines Bitstrom-Angebots zu seiner 

VDSL2-Vectoring-Technik verweigert oder 

cc) das Bitstrom-Angebot des Anzeigenden zu seiner VDSL2-Vectoring-Tech-

nik nicht im Wesentlichen den Bedingungen des jeweils aktuellen, gemäß 

§ 23 TKG geprüften und veröffentlichten Standardangebotes der Telekom 

entspricht, 

d) es der angezeigten beabsichtigten Erschließung an einer Verankerung in einer 

verfestigten lokalen oder regionalen Erschließungsplanung fehlt oder 

  



TAL-Änderungsvereinbarung über Vectoring 

Änderungsvereinbarung Stand: 21.07.2020 Seite 19 

Vectoring TAL_ÄV_Vectoring_a.docx 

e) für die Erschließung des KVz mit DSL-Technik eine staatliche oder aus staatli-

chen Mitteln gewährte Beihilfe genutzt werden soll oder worden ist und weder 

der Anzeigende im zugehörigen Interessenbekundungs- oder Markterkundungs-

verfahren eine beihilfefreie Ausbauabsicht mitgeteilt hatte, noch die dort abge-

fragte Ausbaufrist abgelaufen ist. Eine inhaltliche Prüfung der beihilferechtli-

chen Fördermaßnahme seitens der BNetzA erfolgt in diesem Zusammenhang 

nicht. 

 

9.3.10 In den Fällen von Ziffer 9.3.8 und 9.3.9 kann die BNetzA erforderlichenfalls die 

Vornahme einer anderen Eintragung anordnen. 

 

9.3.11 Gegen die Ablehnung, die Vornahme oder die Löschung einer Eintragung kann auf 

Antrag der Telekom oder eines Zugangsnachfragers ein Nachweisverfahren gemäß 

Ziffer 10 vor der BNetzA durchgeführt werden. Die Ablehnung, die Vornahme oder 

die Löschung einer Eintragung ist insoweit das Nachweisverfahren der Stufe 1. 

Für das Nachweisverfahren der Telekom finden die Regelungen in Ziffer 10.2 ent-

sprechende Anwendung. 

 

9.3.12 Stellt die Telekom, KUNDE oder ein Dritter fest, dass ein unter Ziffer 9.3.8 oder 

Ziffer 9.3.9 genannter Sachverhalt vorliegt, kann er bei der BNetzA jederzeit ein 

Nachweisverfahren nach Ziffer 10.2 beantragen. 

Stellt die Telekom, KUNDE oder ein Dritter aufgrund einer Ablehnung einer konkre-

ten Nachfrage nach einem den Anforderungen nach Ziffer 9.3.8 lit. b) Halbsatz 2 

bzw. Ziffer 9.3.9 lit. c) Halbsatz 2 entsprechenden Bitstrom-Angebot den Antrag, 

muss er zum Nachweis seiner Nachfrage auf Anforderung der BNetzA geeignete 

Unterlagen vorlegen. 

 

9.3.13 Die Telekom haftet für den Fall der sorgfaltswidrigen Führung der Vectoring-Liste 

und Unterlassung der Informationspflichten aus diesem Vertrag gemäß Ziffer 14 des 

Hauptteils des TAL-Vertrages. 

 

9.3.14 Die Telekom und KUNDE erhalten Einsicht in den Teil der Vectoring-Liste, in dem 

die bestehenden Erschließungen eingetragen sind. Der Teil der Liste, in dem die be-

absichtigen Erschließungen erfasst sind, wird nur im Fall von Kollisionen zwischen 

Absichtsanzeigen und allein den jeweils anzeigenden Unternehmen für den jeweils 

betroffenen KVz zugänglich gemacht. 

 

Die listenführende Stelle bei der Telekom hält die Vectoring-Liste jeweils taggenau 

auf einem elektronischen Datenträger fest. 

 

Auf entsprechendes Ersuchen überlässt die listenführende Stelle bei der Telekom der 

BNetzA die jeweils erbetenen Tagesfassungen der Vectoring-Liste. Die BNetzA ist 

berechtigt, Fördermittelgebern sowie den zuständigen Bundes- und Landesministe-

rien die ihr vorliegende aktuellste Fassung der Vectoring-Liste nach Abs. 1 Satz 1 

für das jeweilige Fördergebiet zur Kenntnis zu geben. 
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10 Nachweisverfahren 

10.1 Nachweisverfahren der Stufe 1 (bei der Telekom) 

Für den Fall, dass die listenführende Stelle bei der Telekom den Erschließungswunsch von 

KUNDE aufgrund bereits vorhandenem Vectoring-Ausbau an dem betroffenen KVz oder 

aufgrund bereits erfolgter Anzeige eines geplanten Vectoring-Ausbaus durch einen anderen 

Marktteilnehmer oder durch die Telekom selbst gemäß den unter Ziffer 3.3 bzw. Ziffer 4.3 

beschriebenen Regelungen verweigert, ist die Verweigerungs-Mitteilung als Nachweisver-

fahren der Stufe 1 anzusehen. 

 

Für den Fall, dass die Telekom gemäß den Regelungen unter Ziffer 7.1 lit. b) und 7.2 eine 

Kündigung ausspricht, ist die Vorankündigung der Kündigung als Nachweisverfahren der 

Stufe 1 anzusehen. Die listenführende Stelle bei der Telekom wird KUNDE als Nachweis 

geeignete Unterlagen beifügen. 

 

Für den Fall der Ablehnung oder der Löschung einer Eintragung gemäß Ziffer 9 ist die dies-

bezügliche Mitteilung als Nachweisverfahren der Stufe 1 anzusehen. Die listenführende 

Stelle bei der Telekom wird KUNDE als Nachweis geeignete Unterlagen vorlegen. 

 

Soweit KUNDE der listenführenden Stelle bei der Telekom mitteilt, dass eine unzutreffende 

Eintragung vorgenommen oder eine Eintragung unterlassen wurde, ist dies als Nachweis-

verfahren der Stufe 1 anzusehen. In diesem Fall wird die listenführende Stelle bei der 

Telekom KUNDE einen Auszug aus der Vectoring-Liste als Nachweis vorlegen. 

10.2 Nachweisverfahren der Stufe 2 (bei der BNetzA) 

Für den Fall, dass KUNDE die Nachweise aus dem Nachweisverfahren der Stufe 1 bezwei-

felt oder meint, die Kündigung sei gemäß Ziffer 7.5 oder 7.6 unzulässig, steht es KUNDE 

frei, bei der BNetzA die Durchführung eines Nachweisverfahrens der Stufe 2 (in Bezug auf 

die Stufe 1) innerhalb einer Frist von zehn Werktagen nach Erhalt der Dokumentation zu 

beantragen. Nach Ablauf der Frist ist das Nachweisverfahren abgeschlossen. 

 

Die BNetzA informiert die Telekom über das Begehren, ein entsprechendes Nachweisver-

fahren bei der BNetzA durchzuführen. Die Telekom und KUNDE werden auf Aufforderung 

der BNetzA geeignete Nachweise vorlegen. Für das Vorliegen der Voraussetzungen gemäß 

Ziffer 7.5 und 7.6 trägt KUNDE die Beweislast. 

 

Das Nachweisverfahren bei der BNetzA endet mit der schriftlichen Information über das 

Ergebnis der Prüfung durch die BNetzA an die Telekom und KUNDE. 

 

Stellt die BNetzA fest, dass kein Verweigerungsgrund besteht, wird die BNetzA die 

Telekom schriftlich auffordern, innerhalb einer Frist von 20 Werktagen die weitere Ange-

botsprüfung durchzuführen. 

 

Stellt die BNetzA fest, dass die Vorrausetzungen für eine Kündigung nicht vorliegen, ent-

faltet diese keine Wirkung. 
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Stellt die BNetzA fest, dass die Ablehnung, die Vornahme oder die Löschung einer Eintra-

gung in die Vectoring-Liste unrichtig war, wird die BNetzA die listenführende Stelle bei der 

Telekom zur entsprechenden Korrektur auffordern. 

Im Fall eines Antrages nach Ziffer 9.3.12 überprüft die BNetzA den Sachverhalt, untersagt 

im Falle des Vorliegens einer der unter Ziffer 9.3.8 genannten Sachverhalte die beabsichtigte 

Eintragung bzw. erklärt im Falle des Vorliegens einer der unter Ziffer 9.3.9 genannten Sach-

verhalte die bestehende Erschließung für unwirksam und teilt der listenführenden Stelle bei 

der Telekom und der Telekom, KUNDE oder dem Dritten dies mit. 

Beruht die Entscheidung der BNetzA auf Ziffer 9.3.8 lit. b) Halbsatz 2 oder Ziffer 9.3.9 

lit. c) Halbsatz 2, untersagt die BNetzA außerdem die Nutzung von Frequenzen oberhalb 

von 2,2 MHz durch den Ersterschließer, sofern dieser die Angebotsaufforderung für die 

KVz-Kollokation erst nach der Eintragung in die Vectoring-Liste abgegeben hat, und stellt 

fest, dass der Ersterschließer für zwei Jahre keine Erschließungsabsicht an dem betreffenden 

Anschlussbereich anzeigen darf. Hat der Antragsteller des Nachweisverfahrens nach den 

Feststellungen der BNetzA außerdem den Nachweis für eine konkrete Nachfrage nach dem 

Bitstrom-Produkt des Ersterschließers erbracht, hat der Antragsteller einen Anspruch auf 

Zahlung einer einmaligen und abschließenden Vertragsstrafe in Höhe von 1.000 EUR je be-

troffenem Zugang zum KVz gegenüber dem Ersterschließer. Dies schließt weitergehende 

zivilrechtliche Schadensersatzansprüche zwischen den jeweils betroffenen Unternehmen 

nicht aus. 

Die listenführende Stelle bei der Telekom wird die von der BNetzA verhängten Sanktionen 

mit der Mitteilung über die Löschung gegenüber der Telekom, KUNDE oder dem Dritten 

aussprechen. 

Bestätigt die BNetzA auf die Vorlage eines Bitstromangebotes des vormaligen Ersterschlie-

ßers hin, dass dieses nun ordnungsgemäß ist, teilt die BNetzA dies der listenführenden Stelle 

bei der Telekom mit. Auf eine Vectoring-Anmeldung des vormaligen Ersterschließers hin 

hebt die listenführende Stelle die Sperre für den Betrieb von Frequenzen oberhalb von 

2,2 MHz in der Vectoring-Liste auf und trägt ihn erneut ein, sofern zwischenzeitlich kein 

anderes Unternehmen eine Vectoring-Anmeldung an den betreffenden KVz vorgenommen 

hat oder Bestandsschutz nach Ziffer 9.3.1 lit. c) genießt. Lehnt die listenführende Stelle bei 

der Telekom die Eintragung ab, gilt Ziffer 9.3.11 entsprechend. 

 

Die Entscheidung der BNetzA im Nachweisverfahren ist für beide Seiten bindend. Die 

BNetzA nimmt mit der Durchführung des Nachweisverfahrens der Stufe 2 eine schiedsgut-

achterliche Tätigkeit im Sinne von § 317 BGB wahr. Der Schiedsgutachter bestimmt das 

Verfahren nach billigem Ermessen.  

10.3 Nachweisverfahren der Stufe 1 und 2 (vom Retail-Bereich der Telekom ange-

strengt) 

Die Regelungen nach Ziffer 10.1 und 10.2 gelten in Ansehung von Anschlüssen der Telekom 

(Retail) entsprechend mit der Maßgabe, dass eine Kündigung gemäß den Regelungen unter 

Ziffer 7.1 lit. b) und 7.2 nicht zum Tragen kommt. 

10.4 Kostentragung 

Jeder Vertragspartner trägt die Kosten des Nachweisverfahrens der Stufe 1 und 2 selbst.  
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11 Konsequenzen bei Nichtausbau 

11.1 Nichtausbau durch die Telekom 

Falls die listenführende Stelle bei der Telekom eine Eintragung in die Vectoring-Liste für 

einen Zugang zum KVz abweist, weil zu Gunsten der Telekom eine Erschließungsabsicht 

eingetragen ist und sie die Erschließung bis zum Erschließungstermin nicht vorgenommen 

hat, hat KUNDE, soweit KUNDE als erster nach der Telekom eine Eintragung angemeldet 

hat, einen Anspruch auf Zahlung einer einmaligen und abschließenden Vertragsstrafe in Hö-

he von 1000 EUR je betroffenem Zugang zum KVz. Die Vertragsstrafe fällt nicht an, wenn 

die Telekom die Falscheintragung der Erschließungsabsicht zu ihren Gunsten nicht zu ver-

treten hat. Der Anspruch ist ausgeschlossen, sofern KUNDE den Anspruch nicht innerhalb 

von sechs Monaten nach Erschließung des betreffenden KVz-Standortes geltend macht. 

 

KUNDE wird seinen Anspruch gegenüber der Telekom an das in Anlage 9 – Ansprechpart-

ner des TAL-Vertrages genannte Eingangstor geltend machen. Die Telekom erteilt über die 

Vertragsstrafe, die zum Zwecke der Schadensregulierung ohne Umsatzsteuer anfällt, eine 

Gutschrift auf die nächste TAL-Monatsrechnung. 

 

Die Geltendmachung eines Schadensersatzanspruches durch KUNDE bleibt davon unbe-

rührt. Eine fristgerecht geltend gemachte Vertragsstrafe wird in diesem Fall angerechnet. 

11.2 Nichtausbau durch KUNDE 

Falls die listenführende Stelle bei der Telekom eine Eintragung der Telekom in die Vecto-

ring-Liste für einen Zugang zum KVz abweist, weil zu Gunsten von KUNDE eine Erschlie-

ßungsabsicht eingetragen ist und KUNDE die Erschließung bis zum Erschließungstermin 

nicht vorgenommen hat, hat die Telekom, soweit sie als erste nach KUNDE eine Eintragung 

angemeldet hat, einen Anspruch auf Zahlung einer einmaligen und abschließenden Vertrags-

strafe in Höhe von 375 EUR je betroffenem Zugang zum KVz. Die Vertragsstrafe fällt nicht 

an, wenn KUNDE die Falscheintragung der Erschließungsabsicht zu Gunsten von KUNDE 

nicht zu vertreten hat. Der Anspruch ist ausgeschlossen, sofern die Telekom den Anspruch 

nicht innerhalb von sechs Monaten nach Erschließung des betreffenden KVz-Standortes gel-

tend macht. 

 

Die Geltendmachung eines Schadensersatzanspruches durch die Telekom bleibt davon un-

berührt. Eine fristgerecht geltend gemachte Vertragsstrafe wird in diesem Fall angerechnet. 

11.3 Nichtausbau durch Kunden der Telekom ohne Beteiligung der Telekom 

Die Vertragspartner sind sich darüber einig, dass die vorgenannte Regelung im Kollisionsfall 

zwischen KUNDE und einem Dritten entsprechend gilt. Die Telekom ist in diesem Fall – 

insbesondere bei der Geltendmachung der Ansprüche - nicht beteiligt. 
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11.4 Verifizierung einer Vertragsstrafenforderung 

Die Vertragspartner sind sich darüber einig, dass die Telekom, KUNDE oder ein Dritter im 

Fall, dass sie sich einer Vertragsstrafenforderung ausgesetzt sehen, die BNetzA um Auskunft 

bitten können, ob der jeweilige Tatbestand für die Zahlung einer Vertragsstrafe gemäß Zif-

fer 11.1 bis 11.3 erfüllt ist. Hierzu übermittelt der jeweilige Vertragspartner der BNetzA das 

entsprechende Forderungsschreiben per E-Mail mit dem Betreff „Verifizierung von Ver-

tragsstrafenforderungen von [Carriername]“. Diese E-Mail führt die betroffenen KVz und 

den Tag des Forderungseingangs beim jeweiligen Vertragspartner auf. Die BNetzA leitet 

diese Anfrage an die listenführende Stelle bei der Telekom weiter. 

Die listenführende Stelle bei der Telekom ermittelt die für die Prüfung des jeweiligen Tat-

bestands gemäß Ziffer 11.1 bis 11.3 erforderlichen Daten und teilt diese der BNetzA mit. 

Die BNetzA prüft und teilt das Ergebnis dem jeweiligen Vertragspartner per E-Mail mit. 

11.5 Löschung einer bestehenden Erschließung 

Löscht die listenführende Stelle bei der Telekom die Eintragung einer bestehenden Erschlie-

ßung auf Grund eines Widerrufs, informiert sie hierüber die BNetzA. Sollte die Erschließung 

bereits zum Zeitpunkt der Anzeige auf Feststellung der BNetzA nicht bestanden haben, darf 

der Anzeigende für zwei Jahre keine Erschließungsabsicht an dem betreffenden Anschluss-

bereich anzeigen. 

 

Soweit KUNDE durch Nennung einer falschen KVz-ID versehentlich eine bestehende Er-

schließung gemeldet hat und den Fehler unverzüglich nach Veröffentlichung der Informa-

tion korrigiert, findet Abs. 1 Satz 2 keine Anwendung. 
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11.6 Löschung einer beabsichtigten Erschließung 

Löscht die listenführende Stelle bei der Telekom die Eintragung einer beabsichtigten Er-

schließung, unterrichtet sie die BNetzA über Löschungen wegen eines Widerrufs oder we-

gen fruchtlosen Ablaufes des beabsichtigten Erschließungsdatums. Darüber hinaus dürfen 

TAL-Vertragspartner oder die Telekom, die Erschließungsabsichten nicht erfüllen und sich 

diesbezüglich nach Feststellung der BNetzA nicht exkulpieren können, für ein Jahr nach 

Ablauf des ursprünglich angekündigten Erschließungsdatums keine erneuten Reservierun-

gen hinsichtlich des betreffenden KVz vornehmen. Die listenführende Stelle bei der 

Telekom wird diese Sanktion mit der Mitteilung der Feststellung durch die BNetzA in der 

Vectoring-Datenbank hinterlegen. Dies schließt weitergehende zivilrechtliche Schadenser-

satzansprüche zwischen den jeweils betroffenen Unternehmen nicht aus. 

11.7 Löschung, wenn ein weiterer Erschließer vorhanden ist 

Die listenführende Stelle bei der Telekom informiert die BNetzA, wenn ein Löschungsauf-

trag von KUNDE bei der listenführenden Stelle bei der Telekom eingeht oder die listenfüh-

rende Stelle bei der Telekom die Löschung einer Eintragung gemäß Ziffer 9.3.3 oder 9.3.5 

vornehmen muss. Im Rahmen dieser Information teilt die listenführende Stelle bei der 

Telekom der BNetzA den weiteren Anzeigenden mit. Die listenführende Stelle bei der 

Telekom informiert den weiteren Erschließer darüber, dass er für den KVz innerhalb von 

vier Wochen eine erneute Vectoring-Anmeldung abgeben kann. Anmeldungen Dritter, die 

innerhalb dieser Frist eingehen, lehnt die listenführende Stelle bei der Telekom ab. 

Nutzt der weitere Erschließer diese Möglichkeit nicht, löscht die listenführende Stelle bei 

der Telekom den Eintrag als weiteren Erschließer. 

 

Falls der gelöschte Ersterschließer den betroffenen KVz bereits über einen Zugang zum KVz 

oder SVt erschlossen oder die Erschließung zumindest beauftragt hat, findet keine Informati-

on des weiteren Anzeigers statt, es sei denn, die BNetzA hat die Nutzung von Frequenzen 

oberhalb von 2,2 MHz nach Ziffer 10.2 Abs. 7 Unterabs. 2 Satz 1 untersagt. 

11.8 Löschung, wenn mehrere weitere Erschließer vorhanden sind 

Die listenführende Stelle bei der Telekom informiert die BNetzA, wenn ein Löschungsauf-

trag von KUNDE bei der listenführenden Stelle bei der Telekom eingeht oder die listenfüh-

rende Stelle bei der Telekom die Löschung einer Eintragung gemäß Ziffer 9.3.3 oder 9.3.5 

vornehmen muss. Im Rahmen dieser Information teilt die listenführende Stelle bei der 

Telekom der BNetzA weitere Anzeigende mit. 

Die BNetzA informiert über ihre Entscheidung und das Datum der Wirksamkeit der Lö-

schung ausschließlich die listenführende Stelle bei der Telekom. 

Die listenführende Stelle bei der Telekom führt die Löschung des Ersterschließers und aller 

weiteren Anzeigenden an dem von der BNetzA vorgegebenen Termin aus. 
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Für den Fall, dass der gelöschte Ersterschließer den oder die betroffenen KVz noch nicht 

über einen Zugang zum KVz oder SVt erschlossen oder die Erschließung zumindest beauf-

tragt hat, informiert die listenführende Stelle bei der Telekom taggleich mit der Löschung 

alle weiteren Anzeigenden über die vorgenommene Löschung und über die Möglichkeit, den 

KVz nun erneut anmelden zu können. 

Eingehende Anmeldungen bearbeitet die listenführende Stelle bei der Telekom nach den 

Regelungen der Ziffer 9. 

Falls der gelöschte Ersterschließer den betroffenen KVz bereits über einen Zugang zum KVz 

oder SVt erschlossen oder die Erschließung zumindest beauftragt hat, findet keine Informati-

on der weiteren Anzeiger statt, es sei denn, die BNetzA hat die Nutzung von Frequenzen 

oberhalb von 2,2 MHz nach Ziffer 10.2 Abs. 7 Unterabs. 2 Satz 1 untersagt. 

12 Glasfaser-KVz-Zuführungskabelanbindung an der KVz-Kollokation als Vor-

aussetzung für die Umstellung der KVz-TAL auf KVz-AP im Kündigungsfall 

Die Telekom baut entsprechend des KVz-AP-Hauptvertrages auf eigene Kosten das Glasfa-

ser-Zuführungskabel und, soweit erforderlich, das Potenzialausgleichskabel einschließlich 

aller Tiefbaumaßnahmen vom Telekom-MFG bis zum KUNDE-eigenen MFG. KUNDE teilt 

der Telekom dazu rechtzeitig (innerhalb von drei Monaten ab der Vorankündigung) den 

Standort seines KUNDE-eigenen MFG mit. Nach einer gemeinsamen Terminabsprache mit 

KUNDE wird das Glasfaser-Zuführungskabel und ggf. das Potenzialausgleichskabel von der 

Telekom bis vor das KUNDE-eigene MFG-Gehäuse verlegt. KUNDE führt das Glasfaser-

Zuführungskabel in das KUNDE-eigene MFG ein und schließt es auf dem Glasfaserverteiler 

ab. KUNDE wird das ggf. vorhandene Potenzialausgleichskabel ebenfalls im KUNDE-

eigenen MFG-Gehäuse anschließen. 

Die Telekom stellt vorbehaltlich der Baufreiheit innerhalb von frühestens vier Monaten nach 

der Bestellung durch KUNDE das Glasfaser-Zuführungskabel zur Abnahme bereit. 

 

Anschließend geht das Glasfaser-Zuführungskabel in das Eigentum von KUNDE über. 

 

Hat KUNDE es zu vertreten, dass die Inbetriebnahme des Glasfaser-KVz-Zuführungskabels 

an dem zwischen den Vertragspartnern vereinbarten Termin nicht erfolgen und das KVz-AP 

daher nicht zum vereinbarten Termin bereitgestellt werden kann, wird die Telekom KUNDE 

schriftlich eine Nachfrist von zehn Werktagen setzen, um die Inbetriebnahme des Glasfaser-

kabels zu ermöglichen. 

 

Nach Ablauf dieser Frist wird die Telekom die Migration der Endkunden von KUNDE 

durchführen. Sollte zum Migrationstermin das Glasfaser-Zuführungskabel nicht in Betrieb 

sein, darf die Telekom die KVz-TAL nur umschalten, wenn dies auf der mangelnden Mit-

wirkung von KUNDE beruht. Die Produktbereitstellung KVz-AP bleibt in diesem Fall so 

lange wirkungslos, bis das Glasfaser-Zuführungskabel durch KUNDE in Betrieb genommen 

wird. 

 

KUNDE prüft die Funktionsfähigkeit des Glasfaser-KVz-Zuführungskabels vor Migrations-

beginn gemäß KVz-AP-Hauptvertrag, Ziffer 9. 
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KUNDE ist wie die Telekom zur Einhaltung folgender Sicherheitsbestimmungen verpflich-

tet: 
 

Lfd. 

Nr. 

Sicherheitsbestimmung  

1 Laserklasse 1 nach IEC 825 und 

VBG 93 

 

2 DIN EN 60825-1 (DIN VDE 0837, 

Teil 1) 

Sicherheit von Lasereinrichtungen (Teil 1: 

Klassifizierung von Anlagen, Anforde-

rungen und Benutzer-Richtlinien (Ausgabe 

Oktober 2003)) 

3 DIN EN 60825-2 (DIN VDE 0837, 

Teil 2) 

Sicherheit von Lasereinrichtungen (Teil 2: 

Sicherheit von Lichtwellenleiter-Kommuni-

kationssystemen (Ausgabe Mai 2001)) 

4 BGV B2 Berufsgenossenschaftliche Vorschrift 

BGV B2 Laserstrahlung (ehemals B93 

01/93; 01/97) 

5 BGI 832 Betrieb von Lasereinrichtungen, Anwen-

dung der Unfallverhütungsvorschrift 

„Laserstrahlung“ BGV B2 auf neue Laser-

klassen und MZB-Werte nach DIN EN 60 

825-1 (VDE 0837-1): 2001-11 

6 UVV „Laserstrahlung“ (GUV 2.20) Unfallverhütungsvorschrift Laserstrahlung 

(in der Fassung von Januar 1997 mit 

Durchführungsanweisungen von Okto-

ber 1995) 

7 DTAG, CC PM 2004 Schutzkonzept für den Umgang mit 

Lasereinrichtungen in leitergebundenen 

Kommunikationsanlagen 

 

Soweit nicht in einer gesonderten Spezifikation geregelt, sind die jeweils gültigen DIN VDE 

Normen einzuhalten. 

Gemäß den DIN-Normen ist bei Unterschreitung der in den DIN-Normen näher beschrie-

benen Abstände zwischen Carriergehäuse und KVz ein Potentialausgleichskabel seitens der 

Telekom zu stellen, soweit dies nicht bereits im Rahmen der KVz-Kollokation errichtet wur-

de. 

Die Telekom übergibt KUNDE die nicht öffentlich zugänglichen Sicherheitsbestimmungen 

und stellt sicher, dass KUNDE unaufgefordert Aktualisierungen, Ergänzungen oder sonstige 

Änderungen so rechtzeitig erhält, dass eine Beachtung im normalen Geschäftsbetrieb mög-

lich und zumutbar ist. 
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13 Vorlage bei der BNetzA 

Die Telekom wird die Änderungsvereinbarung unverzüglich nach ihrem Abschluss der 

BNetzA vorlegen. Die Änderungsvereinbarung enthält keine zu kennzeichnenden Betriebs- 

oder Geschäftsgeheimnisse. 

 

Die Regelungen dieser Vereinbarung gelten vorbehaltlich der Genehmigungs- und Wider-

spruchsrechte der BNetzA. 

14 Schlussbestimmungen 

14.1 Gerichtsstand und anwendbares Recht 

Gerichtsstand ist für alle aus dem Vertragsverhältnis mittelbar oder unmittelbar sich 

ergebenden Streitigkeiten Bonn. Ein etwaiger ausschließlicher Gerichtsstand bleibt 

hiervon unberührt. Für die vertraglichen Beziehungen gilt deutsches Recht unter Aus-

schluss des UN-Kaufrechtes. 

 

14.2 Ausschließlichkeit 

Dieser Vertrag umfasst die gesamten bis zum Vertragsabschluss zwischen den Ver-

tragspartnern bezüglich dieses Vertragsgegenstandes getroffenen Vereinbarungen. Die 

Rechte und Pflichten der Vertragspartner sind insoweit ausschließlich in diesem Ver-

trag festgelegt. 

 

14.3 Ungültigkeit früherer Vereinbarungen 

Frühere mündliche oder schriftliche Vereinbarungen zwischen den Vertragspartnern 

in Bezug auf diesen Vertragsgegenstand sind mit dem Inkrafttreten dieses Vertrages 

gegenstandslos. 

 

14.4 Vertragsänderungen oder Ergänzungen 

Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages bedürfen der Schriftform gemäß § 126 

BGB und sind von beiden Vertragspartnern zu unterzeichnen. Dies gilt auch für diese 

Schriftformvereinbarung selbst. 

 

14.5 Anpassungs- und Unwirksamkeitsklausel 

Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieser Vereinbarung ganz oder teilweise un-

wirksam oder undurchführbar sein, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Be-

stimmungen nicht. Anstelle dieser unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung 

werden die Vertragspartner eine Regelung vereinbaren, die rechtlich und tatsächlich 

dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung am 

nächsten kommt. Das gleiche gilt für den Fall einer Regelungslücke. 

 

14.6 Dieser Vertrag ist in zwei Exemplaren, von denen jeder Vertragspartner eines erhält, 

ausgefertigt. 
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14.7 Die Änderungsvereinbarung tritt mit ihrer Unterzeichnung durch beide Vertragspart-

ner in Kraft. 

 

 

 

[Unterschriftenblock] 


